






  Wetzikon, Teilrevision der Nutzungsplanung 
Bau- und Zonenordnung 

    
 
 

   

 15 Suter • von Känel • Wild • AG 

  3. Für verkehrsintensive Einrichtungen ist ein Mobilitätskon-
zept zu erstellen, das den Nachweis über die Verträglich-
keit der zusätzlichen Verkehrsbelastung für das Strassen-
netz, die angrenzenden Quartiere und die Umwelt sowie 
die ausreichende Erschliessung mit dem ÖV erbringt. 

   

  Art. 18 Bestimmungen zum Gestaltungsplan 
Zentrum ZB Unterwetzikon 

  1. Der Geltungsbereich ist im Gestaltungsplan Zentrum ZB 
Unterwetzikon festgelegt. Dieser ist integrierender Bestand-
teil dieser Bestimmungen. 

  2. Gebäude sind innerhalb der im Plan bezeichneten Baube-
reichen zu erstellen. 

  3. Innerhalb eines Abstandes von 8.0 m ab der Strassen-
grenze der Bahnhofstrasse darf die Gebäudehöhe bzw. die 
Traufhöhe nicht mehr als 9.0 m betragen. Für weiter von 
der Strassengrenze abgerückte Bauten gilt maximal die 
zonengemässe Gebäudehöhe. 

  4. Bauten dürfen innerhalb eines Abstandes von 8.0 m ab 
Strassengrenze nicht zusammengebaut werden. Die im 
Gestaltungsplan als "verbindlich" bezeichneten Fassaden-
fluchten sind bei Ersatz- und Neubauten zu übernehmen. 

  5. Der Abbruch von Bauten ist bewilligungspflichtig. 
  6. Im Übrigen gelten die Vorschriften der Bau- und Zonen-

ordnung. 
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